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Sitzung-Nr.: 

StR/03/2022 

Sitzungsdatum: 

Donnerstag, 07.04.2022 

Sitzungsbeginn: 

13:00 Uhr 

Sitzungsende: 

15:12 Uhr 

Teilnehmerverzeichnis 
 

 Vorsitz 

Oberbürgermeister Dr. Christian Scharpf  

 Bürgermeisterinnen 

Bürgermeisterin Dr. Dorothea Deneke-Stoll  

Bürgermeisterin Petra Kleine  

 Stadtratsmitglieder 

Herr Stadtrat Alfred Grob  

Herr Stadtrat Johann Achhammer  

Frau Stadträtin Brigitte Fuchs  

Herr Stadtrat Dr. Michael Kern  

Frau Stadträtin Patricia Klein  

Herr Stadtrat Dr. Christian Lösel  

Frau Stadträtin Brigitte Mader  

Herr Stadtrat Dr. Matthias Schickel  

Herr Stadtrat Robert Schidlmeier  

Herr Stadtrat Hans Süßbauer Online 

Herr Stadtrat Albert Wittmann  

Herr Stadtrat Franz Wöhrl  

Herr Stadtrat Christian De Lapuente  

Herr Stadtrat Hans-Joachim Werner  

Herr Stadtrat Dr. Anton Böhm  
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Herr Stadtrat Klaus Mittermaier  

Herr Stadtrat Dr. Manfred Schuhmann  

Frau Stadträtin Petra Volkwein  

Herr Stadtrat Quirin Witty  

Frau Stadträtin Barbara Leininger  

Herr Stadtrat Christian Höbusch  

Frau Stadträtin Stephanie Kürten  

Frau Stadträtin Maria Segerer Online, bis 13:59 Uhr 

Herr Stadtrat Jochen Semle  

Herr Stadtrat Dr. Christoph Spaeth  

Herr Stadtrat Hans Stachel  

Frau Stadträtin Angela Mayr  

Herr Stadtrat Klaus Böttcher  

Herr Stadtrat Raimund Reibenspieß  

Herr Stadtrat Lukas Rehm  

Herr Stadtrat Ulrich Bannert  

Herr Stadtrat Oskar Lipp  

Herr Stadtrat Günter Schülter  

Herr Stadtrat Christian Lange  

Herr Stadtrat Jürgen Köhler  

Herr Stadtrat Sepp Mißlbeck  

Herr Stadtrat Georg Niedermeier  

Frau Stadträtin Eva Bulling-Schröter  

Herr Stadtrat Christian Pauling ab 13:11 Uhr 

Herr Stadtrat Raimund Köstler  

Herr Stadtrat Fred Over  

Herr Stadtrat Jakob Schäuble  

Herr Stadtrat Karl Ettinger  

Herr Stadtrat Dr. Markus Meyer  

Frau Stadträtin Veronika Hagn  

 Ortssprecher 

Herr Richard Kerschenlohr  

Herr Josef Rottenkolber  

Herr Wolfgang Seifert  
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 Berufsmäßige Stadträte 

Herr Franz Fleckinger Referat II 

Herr Dirk Müller Referat III 

Herr Gabriel Engert Referat IV 

Herr Isfried Fischer Referat V 

Herr Gero Hoffmann Referat VI 

Frau Ulrike Wittmann-Brand Referat VII 

Herr Prof. Dr. Georg Rosenfeld Referat VIII 

Entschuldigt 

Herr Alexander Bayerle  

Herr Alois Haas  

Herr Anton Späth  

Frau Stadträtin Agnes Krumwiede  

Frau Stadträtin Veronika Peters  

Herr Stadtrat Jörg Schlagbauer  

 

 

Tagesordnung: 

Eingangs der Sitzung findet die Beratung in nichtöffentlicher Sitzung darüber statt, welche Tages-
ordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzung zugewiesen werden. 

Öffentliche Sitzung 5 
1 .  Bürgerbegehren "Keine Kammerspiele an der Schutterstraße!"  
 (Referent: Herr Müller) Vorlage: V0283/22 5 
2 .  Ratsbegehren Kammerspiele  
 (Referent: Herr Müller) Vorlage: V0284/22 17 
 

Oberbürgermeister Dr. Scharpf eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass der Stadtrat ordnungsge-
mäß geladen wurde und 48 Mitglieder erschienen sind. Der Stadtrat ist damit beschlussfähig. 

--- 
 
Im Hinblick auf die am 15.03.2022 eingegangenen Unterschriften für das Bürgerbegehren zu den 

Kammerspielen hat Oberbürgermeister Dr. Scharpf eigene Worte gemäß zu dieser Sondersitzung 

eingeladen. Er informiert, dass die Stadt nach Unterschrifteneingang eine Frist von einem Monat 

habe, um die Voraussetzungen des Bürgerbegehrens zu prüfen. Auch der Stadtrat müsse sich in 

diesem Zeitraum damit befassen. Oberbürgermeister Dr. Scharpf verweist auf das weitere Vorge-

hen und erläutert das Prozedere. 



Niederschrift Sitzung Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. am 07.04.2022 - 4 - 

 
 

Stadtrat Grob stellt den mündlichen Antrag, zuerst über das Ratsbegehren und danach über die 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens abzustimmen. Somit könne man am leichtesten die Kompro-

misslinie eröffnen.  

 

Oberbürgermeister Dr. Scharpf meint, grundsätzlich spreche dem nichts entgegen. Er gibt aber zu 

bedenken, dass der Stadtrat bereits im Dezember mit einer Dreiviertelmehrheit die Projektgeneh-

migung für den Bau der Kammerspiele beschlossen habe. Allerdings sei nun ein Bürgerbegehren 

initiiert worden. Das Ratsbegehren sei die Antwort auf das Bürgerbegehren. Das Instrument des 

Bürgerbegehrens sei ein wichtiges der unmittelbaren Demokratie. Der Grundsatz sei eine reprä-

sentative Demokratie. Der Stadtrat sei dafür gewählt worden um Entscheidungen zu treffen. Dieser 

habe eine Entscheidung getroffen. Sie laute „materiell unzulässig“. Um keine Zeit mehr zu verlie-

ren, sollen nun die Bürger entscheiden. Es wäre nicht in Ordnung, wenn eine Klage eingereicht 

werde und sich das Ganze monatelang verzögere. Weiter merkt Oberbürgermeister Dr. Scharpf 

an, dass dieses Thema sehr emotional sei und seit zehn Jahren Diskussionen dazu geführt wer-

den. Die Stadtgesellschaft bekomme keinen Frieden, wenn nun nicht die Bürger das letzte Wort 

hätten. Da Auslöser das Bürgerbegehren gewesen sei, wolle Oberbürgermeister Dr. Scharpf an 

der vorgelegten Reihenfolge der Tagesordnung festhalten.  

 

Abstimmung über den Änderungsantrag von Stadtrat Grob, den Punkt 2 als Punkt 1 zu behandeln.  

 

Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.  

--- 

Danach gibt der Stadtrat seine Zustimmung zu vorstehender Tagesordnung. 
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Öffentliche Sitzung 

  

 1 . Bürgerbegehren "Keine Kammerspiele an der Schutterstraße!" 
(Referent: Herr Müller) 
Vorlage: V0283/22 

  
 Antrag: 

 
Es wird gemäß Art. 18a Abs. 8 BayGO festgestellt, dass das am 15.3.2022 einge-
reichte Bürgerbegehren „Keine Kammerspiele an der Schutterstraße!“ unzulässig ist.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 7 Abs. 5 Satzung zur Durchführung von Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheiden vom 27. August 2015 (AM Nr. 37 vom 9.9.2015) 
die vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens unverzüglich entspre-
chend förmlich zu bescheiden. 
 
 
Oberbürgermeister Dr. Scharpf informiert, dass die rechtlichen Prüfungen ergeben 

haben, dass das Bürgerbegehren formell rechtmäßig sei, da die Anzahl der nötigen 

Unterschriften eingegangen seien. Materiell gesehen, sei es aber unzulässig.  

 

Herr Dr. Spieß erläutert die materielle Rechtmäßigkeit. Er teilt mit, dass das Quotum 

erreicht sei, so dass man nun unmittelbar zur materiellen Zulässigkeit komme. Hier 

liege die Fragestellung, welche in Zusammenhang mit der Bauleitplanung entstehe, 

vor. Hierbei handelt es sich um einen Abwägungsprozess aus allen privaten und öf-

fentlichen Belangen, welche gegeneinander und untereinander abzuwägen seien. Ein 

solcher Abwägungsprozess lasse sich nicht mit der Frage „Ja“ oder „Nein“, auf die 

ein Bürgerbegehren gerichtet sei, beantworten. Andere Bundesländer seien zu dem 

Ergebnis gekommen, dass die Bauleitplanung gänzlich aus dem Anwendungsbereich 

des Bürgerbegehrens herauszunehmen sei. Dies sei allerdings in Bayern anders. 

Hier könne die Bauleitplanung, als Element des eigenen Wirkungskreises, Gegen-

stand eines Bürgerbegehrens sein. Dies stehe aber unter besonderen Beschränkun-

gen, da hier nur Grundsatzentscheidungen getroffen werden können. Insofern sei die 

vorliegende Fragestellung darauf gerichtet, den Bebauungsplan aufzuheben. Herr Dr. 

Spieß betont, dass es noch keinen Bebauungsplan gebe, welcher aufgehoben wer-

den könne. Bis dato gebe es das Bebauungsplanverfahren, welches derzeit laufe und 

im Weiteren noch laufen solle. Insofern sei dieser Begriff letztendlich falsch. Ein sol-

ches Bürgerbegehren, welches konkret die Aufhebung eines Bebauungsplanes ver-

lange sei auch unzulässig, weil es diesen Abwägungsprozess vorwegnehme. Ande-

rerseits gebe es auch den Grundsatz einer bürgerbegehrensfreundlichen Auslegung 
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der Fragestellung. Unter Anliegen dieses Grundsatzes werde man gut zu dem ge-

meinten Ergebnis, das Bebauungsplanverfahren einzustellen, kommen können. Eine 

solche rahmenbildende Verfahrensentscheidung könne zulässiger Gegenstand eines 

Bürgerbegehrens sein. So dass in Bezug auf diesen ersten Problembereich die soge-

nannte Aufhebung des Bebauungsplanes in der Fragestellung der gemeinten Einstel-

lung des Verfahrens, wohl noch von der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und der 

Fragestellung der gemeinten Einstellung des Verfahrens, auszugehen sei. Ein zwei-

tes Problem bestehe darin, wie in Artikel 18 A in der bayerischen Gemeindeordnung 

das Bürgerbegehren geregelt sei, eine mit ja oder nein zu entscheidende Fragestel-

lung den Bürgern vorgelegt werden könne. In der vorgelegten Fragestellung habe 

man eine Kopplung zweier verschiedener Fragestellungen. Einerseits auf der Ebene 

der Bauleitplanungseinstellung des Bebauungsplanverfahrens und andererseits die 

Einstellung der weiteren Projektplanung. Dies seien zunächst getrennte Fragestellun-

gen. Auch hier komme man zu dem Ergebnis, dass unter dem Grundsatz einer bür-

gerbegehrensfreundlichen Auslegung von der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 

auszugehen sei. Eine Koppelung einer solchen Fragestellung gebe es grundsätzlich 

dann, wenn es einen engen sachlichen Zusammenhang gebe. Diesen wird man zwi-

schen der Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen einerseits und der Weiter-

führung der Ausführungsplanung noch bejaen können. So komme man zu dem Er-

gebnis, dass diese Fragestellung unter großzügiger Auslegung rechtlich aber zuläs-

sig sei. Nach Worten von Herrn Dr. Spieß komme ein weiterer wesentlicher Aspekt 

hinzu. Das Bürgerbegehren ist ein Element der direkten Demokratie, das die Reprä-

sentanz ersetze. Dies bedeute, dass deshalb auch rechtliche Anforderungen zu be-

achten seien, welche die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens zu erfüllen haben. Wei-

ter geht Herr Dr. Spieß auf die Begründung ein. Hintergrund des Bürgerbegehrens 

sei im Verfassungsrecht Artikel 7 der bayerischen Verfassung verankert. Hierbei han-

delt es sich um die Abstimmungsfreiheit. Daraus schließe die Rechtsprechung, dass 

die Begründung zu einem Bürgerbegehren in wesentlichen Teilen vollständig und 

richtig sein müsse. Eine falsche oder unvollständige Darstellung des Sachverhaltes 

auf deren Grundlage die Unterschriften gesammelt werden, würde zu einer Verfäl-

schung des Bürgerbildes führen. Somit sei dies ein Verstoß gegen die Abstimmungs-

freiheit. Hierbei handelt es sich um rechtliche Rahmenbedingungen. Bei der Begrün-

dung des Bürgerbegehrens seien fünf Punkte ablesbar. Der erste Punkt betreffe die 

verkehrsrechtliche Erschließung. Dort werde ausgeführt, dass die Auswirkungen der 

verkehrsrechtlichen Erschließung nicht geprüft und die Kosten nicht dargestellt seien. 

Aufgrund der vorgestellten Präsentation sei zu befürchten, dass der ÖPNV und der 
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Lieferverkehr in die Altstadt umgeleitet werden müsse. Bei Betrachtung des Bebau-

ungsplanes, welcher Gegenstand der Fragestellung sei, finde man bis auf die Platz-

vorbereiche der geplanten Kammerspiele keinerlei öffentliche Verkehrsflächen im 

Geltungsbereich. Somit wäre ein solcher Bebauungsplan nicht zulässig, da verkehrli-

che Auswirkungen den Umbau von Straßen notwendig machen, aber nicht zu erwar-

ten seien. Die Erschließung sei natürlich geprüft worden. Dies sei Grundlage dieser 

Planung und wurde dem Stadtrat in der Sitzung am 14.12. letzten Jahres vorgestellt. 

Damit habe man sich auseinandergesetzt und sei zu dem Ergebnis gekommen. An-

sonsten könne das Planungsverfahren nicht so fortgeführt werden. Der Zirkelverkehr 

des Vorhabens könne so mit den bestehenden Straßen abgewickelt werden. Dass 

man sich in Bezug auf die Gestaltung in Zusammenhang mit der Planung einer Neu-

gestaltung der Straße auseinandersetzte, hänge mit der Planung nicht zusammen. 

Insofern sei festzustellen, dass dies tatsächlich richtig sei. Mit der Erschließung habe 

man sich auseinandergesetzt und das Ergebnis sei hier, dass keine Erschließungs-

maßnahme erforderlich sei, um das Vorhaben umsetzen zu können. Dementspre-

chend sei die Befürchtung, den ÖPNV und den Lieferverkehr umzuleiten, fehlerhaft. 

Dies sei ein grundsätzlicher Aspekt in der Begründung des Bürgerbegehrens, dass 

mit „befürchtet, vermutlich, voraussichtlich“, argumentiert werde. Dies sei bei der 

Sammlung von Unterschriften schwierig, da dem Bürger, der unterschreibe, ein 

Sachverhalt mutmaßlich vorgegeben werde. Dieser aber bei genauerer Betrachtung 

tatsächlich nicht so sei. Diese mutmaßliche Behauptung zu wiederlegen, sei schwie-

rig, da die Begründung Grundlage eines Bürgerbegehrens sei. Zu den verkehrlichen 

Aspekten lasse sich wiederlegen, dass die Behauptung, welche in der Begründung 

aufgeführt worden sei, bei der Ziffer zwei, aus Sicht von Herrn Dr. Spieß suggeriere. 

Dass die Grünflächen mit 49 Bäumen dem Gebäude und der Baustelle zum Opfer 

fallen, sei nun wahrscheinlich nicht der wesentliche Aspekt, der zu einer Unzulässig-

keit führen werde. Sondern diese Begründung suggeriere, dass die gesamte Grünflä-

che wegfalle. Bei Betrachtung des Bebauungsplanes sei diese Grundlage auch ein 

Gegenstand der Fragestellung. Hier sei ersichtlich, dass man zumindest einen Teil 

der Grünflächen dauerhaft und planungsrechtlich auch mit der Erhaltung der Bäume 

sichern solle. Somit komme man zum entscheidenden Gesichtspunkt, welcher zur 

Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens führen müsse. Das Bürgerbegehren müsse in 

der Fragestellung und in der Begründung ausschließlich auf die Kammerspiele abzie-

len. Die Fragestellung beziehe sich auf den Bebauungsplanentwurf, welcher Gegen-

stand der Stadtratsentscheidung vom 14.12.2021 gewesen sei. Ein wesentlicher Teil 

dieses Bebauungsplanes sei ein urbanes Gebiet in nicht unerheblichem Umfang und 
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die Sicherung der öffentlichen Grünfläche. Es gebe hierzu eine einschlägige Recht-

sprechung zu diesen Themen, bei gleicher Sachverhaltskonstellation. Wenn der Bür-

ger bei der Begründung nicht alles vollständig offengelegt bekomme, allerdings nicht 

im Detail, aber die wesentlichen Planinhalte, dann führe das zu einer Verfälschung 

des Bürgerwillens, da sich der Bürger eine andere Vorstellung mache. Bei Betrach-

tung der Planskizze, welche dem Bürgerbegehren beigefügt gewesen ist, sei ersicht-

lich, dass dieser Aspekt der Planung eigentlich zum Inhalt nur die Kammerspiele, 

auch mit den Planskizzen, suggeriert werde. Dort werde die gesamte Fläche der der-

zeitigen Grünanlage mit der benachbarten Kaserne durch die Kammerspiele einge-

nommen. Dies sei sachlich allerdings falsch. Die Fläche ist deutlich größer und auch 

wesentliche Teile seien zusätzlich bei den Planungsteilen im Bebauungsplan enthal-

ten. Darauf müsse das Bürgerbegehren in der Begründung aufmerksam machen, so-

dass es nicht zu einer Verfälschung des Bürgerwillens und zu einer Täuschung 

komme. Hierzu gebe es auch einschlägige Rechtsprechungen, so Herr Dr. Spieß. 

Zur Ziffer drei lasse sich in der Begründung nur wenig sagen. Hier handelt es sich um 

die entfallenden Tiefgaragenstellplätze. Die Finanzierung werde in der Ziffer vier auf-

geführt. Die Kostenaufteilung zwischen der Stadt und dem Freistaat sei Gegenstand 

einer Kostenschätzung, welche die Grundlage einer Stadtratsentscheidung über-

steige. Dies sei grundsätzlich erst mal korrekt. Was aber nicht dargestellt werde, sei 

dass diese Kostenschätzung im Jahr 2017 eine projektunabhängige gewesen sei. Mit 

der Stadtratsentscheidung vom 14.12.2021 liege die Genehmigung zur Projektgeneh-

migung auf deren Grundlage vor. Nach Durchführung des Wettbewerbs erfolge die 

projektbasierte Kostenberechnung. Das bedeute, dass der Stadtrat in der Sitzung am 

14.12.2021 ganz konkret den Kostenrahmen entschieden habe und dass zwischen 

dem Jahr 2017 eine grobe Kostenschätzung und dem Zeitpunkt 2022 beim Zeitablauf 

eine Kostensteigerung im Bau dies nicht weiter aufzuführen sei. Die Unterschiede 

seien klar und dementsprechend hätte aber das Bürgerbegehren, um eine vollstän-

dige Information abliefern zu können, auf diese konkrete Kostenberechnung Bezug 

nehmen müssen. Insofern sehe auch der zweite Teilaspekt dieses Begründungssat-

zes die Kostensteigerung der Baurisiken aus der damaligen Sitzungsvorlage vor. Die 

Kostensteigerung sei entsprechend berücksichtigt worden und decke auch die Siche-

rung die entsprechenden Kostenrisiken ab. Auch dieser Aspekt sei insofern zumin-

dest schief dargestellt und unrichtig. Ein weiterer Aspekt zu den Kosten sei, dass 

diese bei städtischen Töchtern nicht vollständig enthalten sind. In der Beschlussvor-

lage der Projektgenehmigung im Dezember letzten Jahres sei erkennbar, dass bei 

den städtischen Töchtern die Kosten ermittelt und abgefragt worden seien. Seitens 
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der INKoBau seien die Kosten auch geprüft und eingeplant worden. Auch dieser As-

pekt, dass die Kosten bei den städtischen Töchtern nicht vollständig enthalten seien, 

sei so nicht richtig. Zur Ziffer fünf, den jährlichen Folgekosten, lasse sich zunächst 

sagen, dass diese Zahl letztendlich nicht nachvollziehbar sei. Hierbei handelt es sich 

um die reinen Betriebskosten der geplanten Kammerspiele. Diese seien mit 195.000 

Euro errechnet. Auch hierzu gab es in der Sitzung am 14.12.2021 entsprechende In-

formation. Eine Kostenkalkulation, welche zu 759.000 Euro führe sei vor allen für den 

unterzeichnenden Bürger nicht nachvollziehbar. In der Gesamtschau komme man 

auch getragen durch die einzelnen Aspekte zu dem Ergebnis, dass wesentliche 

Sachverhaltsgrundlagen der Begründung entweder fehlen oder zum Teil unrichtig 

seien. Somit sei das vorgelegte Bürgerbegehren nicht zulässig, denn so würde ein 

Verstoß gegen die Abstimmungsfreiheit drohen.  

 

Stadtrat Höbusch merkt an, dass er sich im Rahmen des Klageverfahrens mit dem 

befindlichen Bürgerbegehren und der Rechtsprechung auseinandergesetzt habe. Die 

Ausführungen von Herrn Dr. Spieß seien sehr gut nachvollziehbar. Nach seinen Wor-

ten sei in dem Bürgerbegehren eine Formulierung am Ende enthalten, wo es heiße, 

„sollten Teile des Bürgerbegehrens unzulässig sein, so gelte die Unterschrift für die 

verbleibenden Teile.“ Stadtrat Höbusch fragt nach, ob hier diese Klausel nicht greife.  

 

Herr Dr. Spieß informiert, dass diese salvatorische Klausel sich auf die Fragestellung 

beziehe. Als Vertreter des Bürgerbegehrens bekomme man durch die Unterschrift die 

Ermächtigung, an der Fragestellung etwas zu ändern, um unter der Zulässigkeit des 

Bürgerbegehrens zu kommen. Dies sei eine übliche Formulierung, welche richtig und 

gut sei. Um dem Gedanken einer bürgerbegehrensfreundlichen Betrachtung Rech-

nung zu tragen, könne dies bei der Begründung aber nicht greifen. Die Unterschriften 

seien geleistet und damit auch die Ermächtigung zur Änderung der Fragestellung. 

Die Begründung sei allerdings fest und könne nicht nachgeschoben werde. Da die 

Unterschrift von den betreffenden Personen nicht nochmal neu eingeholt werden 

könne, scheide insoweit eine Nachbesserung aus.  

 

Als Vertreter und Vorsitzender der FW-Stadtratsfraktion stehe Stadtrat Stachel heute 

hier vor einem Problem. Eine Entscheidung zu treffen, ob das Bürgerbegehren keine 

Kammerspiele an der Schutterstraße zulasse oder nicht. Stadtrat Stachel stehe hier 

nicht als Verteidiger des Bürgerbegehrens und schon gar nicht als Vertreter dessen. 

Er spreche hier als Stadtratsmitglied, welches bereits seit längerer Zeit den Standort 
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an der Schutterstraße für die geplanten Kammerspiel kritisch betrachte und auch kri-

tisch begleite. Es sei richtig, dass die FW-Stadtratsfraktion im Dezember gegen die 

Kammerspiele gestimmt habe. In den letzten Wochen und Monaten seien so manche 

Argumente ausgetauscht worden. Nicht zuletzt wegen der weitrechenden Entschei-

dung und den weit auseinander liegenden Meinungen in der Bürgerschaft habe er 

sich bereits im letzten Jahr für eine Entscheidung durch die Bürger ausgesprochen 

und unterstütze zusammen mit vielen Bürgern das Bürgerbegehren. Wenn heute dar-

über entschieden werde, ob es einen Bürgerentscheid oder ein Ratsbegehren gebe 

und dies zur Entscheidung führe, ob am geplanten Standort an der Schutterstraße 

auf der Tiefgarage der Bau der Kammerspiele errichtet werde oder nicht, dann freue 

Stadtrat Stachel sich zunächst einmal über die zahlreichen Unterstützer sowie die 

vielen Bürger, welche mit über sechstausend Unterschriften einen Beitrag dazu ge-

leistet haben, dass heute entweder ein Bürgerentscheid oder ein Ratsbegehren auf 

den Weg gebracht werde. Dies bringe den Wunsch von allen zum Ausdruck, dass 

der Bürger als Souverän entscheiden dürfe und der Stadtrat die Meinung dieser ernst 

nehme und beispielhaft Bürgerbeteiligung lebe. Nach Worten von Stadtrat Stachel 

habe Oberbürgermeister Dr. Scharpf die Chance ergriffen, Demokratie mit Leben zu 

erfüllen und allen Ingolstädtern, sowohl den Befürwortern als auch den Gegner eine 

Stimme zu geben. Das Bürgerbegehren bzw. das Ratsbegehren sei das richtige Mit-

tel dazu. Jetzt gelte es, ein faires Prozedere zu finden und den Fakten, den unter-

schiedlichen Meinungen und den Argumenten der Bürger zur Meinungsbildung am 

Ende zur Abstimmung zu geben. Stadtrat Stachel verweist auf ein Telefonat mit der 

Rechtsanwältin des Bürgerbegehrens, welche entspannt dargelegt habe, dass die 

größten Hürden für ein Bürgerbegehren die Fragestellung nach viel verbaler Verunsi-

cherung positiv beschieden worden sei. Auch das Kopplungsverbot, welches auch 

von den Initiatoren des Bürgerbegehrens im Vorfeld juristisch bedacht worden sei, sei 

positiv beschieden worden. Mit der Begründung werde mal mehr, mal weniger ver-

sucht, ein Fehl- oder ein Falschinformationsverhalten zu begründen. Besonders auf-

gefallen sei Stadtrat Stachel, welche Rolle die Kritik an der Begründung des Bürger-

begehrens, der Sachverhalt des urbanen Wohnens und die Sicherung der Restgrün-

fläche bekomme. Dabei verweist er auf die stundenlangen Diskussionen in den letz-

ten Jahren und Monaten, wo über die tollen Möglichkeiten des urbanen Wohnens 

und die Sicherung der Restgrünfläche diskutiert worden sei. Dies sei kein Wunder, 

denn es sei in epischer Breite und in unterschiedlichsten Formaten über den Bau der 

Kammerspiele diskutiert worden und nicht über irgendeine Restgrünfläche, welche 

ohne den Bau der Kammerspiele an dieser Stelle nicht gesichert werden müsste. 

Auch urbanes Wohnen an der Tränktorstraße sei ohne die Kammerspiele realisierbar 
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und finde definitiv breite Zustimmung hier im Stadtrat und sicherlich auch bei allen 

Bürgern. Davon sei Stadtrat Stachel überzeugt. Hier werde juristisch gekoppelt, was 

nicht zwingend zusammengehöre und kein Thema für Meinungsverschiedenheiten 

gewesen sei. Dies sei ein schlechtes Argument, etwas Nebensächliches in den Mit-

telpunkt zu rücken. Für viele Bürger seien gerade in den jetzigen Zeiten die Finanzen 

wichtiger denn je. Daher sei es Stadtrat Stachel wichtig, das Thema Finanzen klar zu 

stellen. Aus der Sitzungsvorlage sei zu entnehmen, dass 50 Prozent Mehrkosten, als 

bei einem Kostendeckel der eine grobe Schätzung sei, entstehen. Die Preisentwick-

lung von der Kostendeckelung zur Schätzung, zur Planung, zur Durchführung bis hin 

zur Abrechnung, sei allen bekannt. Es stehe außer Frage, dass die Kosten steigen. 

Stadtrat Stachel erinnere daran, dass ein Bürgerbegehren ein gutes Recht sei. Die 

jährlichen Folgekosten von 759.000 Euro habe er der Sitzungsvorlage entnehmen 

können. Die Suche habe etwas gedauert. Die Kosten des Bebauungsplanes, bzw. 

des Baufeldes verkehrlich und nicht isoliert zu betrachten, lasse selbstverständlich 

die Frage nach weiteren in der Gesamtbetrachtung fehlenden Kosten zu. Juristen 

können hier alles Mögliche deuten. Den Bürger interessiere aber, was das ganze 

Menü koste und nicht nur das Hauptgericht. Hier gebe es auch sehr kostspielige und 

aufwendige Vor- und Nachspeisen. Auch diese Fakten gehören der Wahrheit und 

Klarheit wegen auf den Tisch. Genauso wie ein anderer Stadtratskollege gefordert 

habe, wünsche er volle Transparenz. Ohne Errichtung der Kammerspiele an der 

Schutterstraße gebe es keinen sachlichen Zwang die Verkehre an der Schutterstraße 

und das Umfeld neu zu ordnen und zu gestalten, oder 130 Tiefgaragenstellplätze zu-

rückzubauen und abzulösen. Stadtrat Stachel wolle damit sagen, dass die Initiatoren 

des Bürgerbegehrens und deren anwaltschaftlichen Vertreter sehr wohl Wert darauf-

gelegt haben, eine korrekte Frageformulierung und eine korrekte Begründung zu lie-

fern, denn alles andere machen keinen Sinn. Hier waren weder Täuscher noch Trixer 

am Werk, sondern Bürger der Stadt, die an einem demokratischen Prozess mit au-

ßerordentlichem persönlichem und finanziellem Engagement, ohne persönliche Vor-

teile und im Interesse im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitgewirkt haben. Die FW-

Fraktion sei davon überzeugt, dass auch die externen Verwaltungsjuristen des Bür-

gerbegehrens mit ihren fundierten Kenntnissen und Erfahrungen von Bürgerbegeh-

ren ihre Rechtsposition nachdrücklich vertreten. Stadtrat Stachel verweist auf zwei 

Juristen, drei Meinungen. Ohne sich anzumaßen, juristische Fragen abschließend 

beurteilen zu können. Die FW-Fraktion werde dem TOP 1 der Vorlage nicht zustim-

men. Stadtrat Stachel betont, dass die FW-Stadtratsfraktion der Nichtzulassung des 

Bürgerentscheids nicht verschließe, aber sicher nicht dem angedachten Ratsbegeh-

ren, welches für alle eine goldene Brücke sei.  
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Stadtrat Höbusch erinnert daran, dass Stadtrat Stachel sagt, dass ein Bürgerbegeh-

ren ein rechtsverzerrender Akt sei. Dies ersetze einen Beschluss des Stadtrates. Alle 

Stadtratsmitglieder haben einen Eid auf Recht und Gesetz abgelegt und deswegen 

könne er nicht sagen, dass zwei Juristen drei Meinungen haben. Offensichtlich ver-

trete dieselbe Anwältin beide Bürgerbegehren. Hier zu sagen, die rechtlichen Ausfüh-

rungen seien nichts Wert, oder nur die Meinung eines Juristen sei dünn, sei nicht in 

Ordnung. Hier sei man in einem Stadtratsentzerrenden Verfahren, was bedeute, dass 

man nach bestem Wissen und nach bester rechtlicher Beurteilung geurteilt werde.  

 

Die Aussage von Stadtrat Stachel, dass er als Stadtratsmitglied spreche, sei nach 

Worten von Stadtrat De Lapuente harter Tobak. Denn er habe dieses Bürgerbegeh-

ren mit initiiert, obwohl die FW-Stadtratsfraktion bei allen Beschlüssen im Vorfeld da-

bei gewesen sei. Hier habe man sich für eine Lösung ausgesprochen, welche nicht 

bei den Bürgern vorbeiging, sondern wo dieses große Haus, auch seitens der alten 

Stadtregierung, gewollt gewesen sei. Dieser Weg sei für eine Variante geebnet ge-

wesen, welche kostengünstiger sei und das große Haus saniert werden könne. Somit 

bekäme sowohl das Kleine Haus als auch das Jugendtheater eine neue Heimat. All 

diese Punkte waren nicht unbekannt, sondern die Beschlüsse hierzu wurden so ge-

fasst. Nun sei es nicht so einfach, dies mit Ja oder Nein zu beantworten. Für oder ge-

gen die Kammerspiele sei aufgrund des seitens der FW initiierten Bürgerbegehrens 

zu beantworten. Den Bürgern müsse klar sein, wenn diese Variante nicht komme, 

dann komme Plan B und dies müsse man auch aussprechen. Dies bedeute eine Zelt-

lösung, welche auch mit hohen Kosten verbunden und nicht nachhaltig sei. Von die-

ser Lösung werde die Stadt nicht profitieren können. Insofern sei die Beantwortung 

mit ja oder nein schwierig. Stadtrat De Lapuente sei dem Oberbürgermeister für das 

vorgeschlagene Ratsbegehren sehr dankbar. Auch hier werde es so sein, dass dies 

nicht mit ja oder nein beantwortet werden könne. Hier müssen noch viel diskutiert 

werden, was bedeute, dass die Kammerspiele so nicht kommen. Die Kammerspiele 

an der Schutterstraße sei hier nur die halbe Wahrheit. Denn wenn diese dort nicht 

umgesetzt werden, gibt es keine. Die SPD-Stadtratsfraktion spricht sich für das Rats-

begehren aus und werde im zweiten Teil dafür stimmen. Stadtrat De Lapuente be-

tont, dass es in den nächsten drei Monaten viel Arbeit gebe. Die Bürger müssen dort 

mitgenommen werden, auch die ein Bauchgefühl haben. Nun gehören auch der Kopf 

und das Herz zu dieser Entscheidung. Die Stadt Ingolstadt könne viel von diesem 

Bau an der Schutterstraße profitieren.  
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Die Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten ein Ratsbegehren zum 

Thema Kammerspiele für eine gute Entscheidung, so Stadträtin Leininger. Aber sie 

merkt an, dass zu Punkt zwei noch eine Debatte geführt werden müsse. Was das 

Bürgerbegehren der FW-Stadtratsfraktion und auch Teile der CSU-Stadtratsfraktion 

anbelange. Diese wollten, die Verhinderung der Kammerspiele am geplanten Stand-

ort und völlig der Tatsache bewusst, wenn der Standort weg sei, es diese niemals ge-

ben werde. Diese benutzen dazu das demokratische Instrument des Bürgerbegeh-

rens mit der Hoffnung, durch ein Hintertürchen gegen die Kammerspiele politisch er-

folgreich zu sein. Dieses Begehren habe hier leider eine Begründung, die in wesentli-

chen Teilen auf Unvollständigkeit und Behauptungen basiere. Das Resümee der 

rechtlichen Prüfung sei, dass es zwei, drei Juristenmeinungen gebe. Gerade auch 

dies wenn man höre, weiß man was die Stunde geschlagen habe. Entweder sei ein 

Text nicht rechtmäßig oder doch. Es gebe nach ihren Worten nun einmal nur schwarz 

oder weiß und dies müsse nun einmal akzeptiert werden. Was die Formulierung an-

belange sei dies nicht demokratisch, sondern irreführend. Was solle denn der Stadt-

rat anders entscheiden. Dies sei im Grunde nicht dessen Entscheidung, die man sich 

überlegen könne. Der Stadtrat könne doch nicht ein rechtswidriges Bürgerbegehren 

zu einem machen, indem hier entschieden werde, dies zuzulassen. Dies bleibe unzu-

lässig. Die juristische Prüfung sage mit Recht unzulässig. Zum nein zu den Kammer-

spielen seitens der FW-Fraktion habe sich die AfD-Stadtratsfraktion drangehängt. Am 

Standort Schutterstraße solle doch im Grund ein kategorisches nein sein, auch zu je-

der Art von neuem Theaterbau. Diese wollten gar nichts konstruktives und gar keine 

Alternativen und keinen anderen Standort. Hier solle ein Theaterneubau verhindert 

werden, wie den Hämerbau zu sperren oder für die Kultur kein Geld in die Hand neh-

men. Dieser Versuch sei Gott sei Dank gescheitert. Dies sei nach Worten von Stadt-

rätin Leininger ein Trick, anstatt sich auf eine faktenbasierte Debatte einzulassen. 

Laut juristischer Begründung der Ablehnung sei diese Darstellung fehlerhaft, unvoll-

ständig und irreführend. So etwas haben die Bürger, die hier unterschrieben haben, 

nicht verdient. Stadträtin Leininger verstehe nicht, wie man mit solchen Scheinargu-

menten auftreten könne. Ihres Erachtens sei dies kein Politikverständnis. Das Rats-

begehren befrage nochmal die Bürger. Es werde gerade so getan, als ob diese nie-

mals eingebunden gewesen seien. Stadträtin Leininger verweist auf viele Bürgerbe-

teiligungsformate vor Ort. Der Standort sei richtig und dabei verweist sie auf den gül-

tigen Stadtratsbeschluss mit 75prozentiger Mehrheit. Die Durchführung des Ratsbe-

gehrens sei wichtig. Die FW-Fraktion möge dies als Erfolg verbuchen, aber diesen 

gönne ihnen Stadträtin Leininger nicht, da dieser unter falschen Voraussetzungen 

herbeigeführt worden sei.  
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Stadtrat Grob votiere und fasst zusammen, dass der Antrag sowohl in Richtung Bür-

gerentscheid, als auch in Richtung Ratsbegehren gehe. Stadtrat Grob gehe gerne 

beim Ratsbegehren mit. Dies sei auch der Grund, warum er eingangs gesagt habe, 

zu überlegen, nicht zuerst über das Ratsbegehren zu diskutieren. Somit hätte man 

die Kompromisslinie gleich entschieden und dann könne über das eine oder andere 

im zweiten Schritt nochmal gesprochen werden. Das wichtigste sei, dass die Bürger 

von Ingolstadt hier mitgenommen werden. Man habe zwar im Stadtrat eine Entschei-

dung getroffen, aber Stadtrat Grob glaube, dass jeder Stadtrat mit vielen Bürgern dis-

kutiert habe. Die Palette ging von begeisternder Zustimmung zu den Kammerspielen 

an diesem Standort, bis hin zur absoluten Ablehnung. Insofern sei er generell kein 

Freund von Bürgerentscheiden. Es sei der Job des Stadtrates, hier die Verantwor-

tung zu tragen und zu übernehmen. In diesem Falle, vor allem, weil dies so lange 

und so intensiv diskutiert worden sei, gebe es keine andere Kompromisslinie, als die 

Befragung der Bürger. Stadtrat Grob sei es egal, ob dies mit Ratsbegehren oder Bür-

gerentscheid betitelt werde, denn er wolle, dass die Bürger befragt werden. An Stadt-

rätin Leininger gewandt zeigt er sich verärgert, bei dem Versuch einen Keil bei der 

CSU-Stadtratsfraktion zu treiben. Stadtrat Grob verweist auf zwei Stadträte, welche 

im Dezember gegen den Standort gestimmt haben. Alles andere sei eine Unterstel-

lung. Insofern bittet er, geschlossen in Richtung Ratsbegehren zu votieren und eine 

möglichst breite Entscheidung für die Bürger zu treffen. Das Thema müsse nochmal 

offengelassen und die Meinung der Bürger zugelassen werden, damit man wisse, 

was rauskomme. Stadtrat Grob glaube, dass das Ratsbegehren und auch die Mit-

nahme der Bürger der richtige Weg sei. Er werde nur einmal votieren und deswegen, 

was juristisch schwerfalle, sei die Unzulässigkeit zu mutieren. Nach seinen Worten 

nehme er entgegen, was die Experten der Kanzlei ausgearbeitet haben und akzep-

tiere, dass das Formulierte unrichtig und unzulässig sei. Er selbst könne nur feststel-

len, dass eine etablierte Kanzlei dies gesagt habe.  

 

Da dies gesetzlich so vorgegeben sei, müsse eine Entscheidung getroffen werden, 

so Oberbürgermeister Dr. Scharpf. Wenn ein Bürgerbegehren bei der Stadt eingehe, 

dann müsse eine juristische Prüfung erfolgen und der Stadtrat müsse über die Unzu-

lässigkeit einen Beschluss fassen. Oberbürgermeister Dr. Scharpf verlasse sich hier 

auf die Expertise der Juristen und stelle dies so zur Abstimmung. Wenn jemand der 

Auffassung sein sollte, dass dies nicht legitim sei, müsse er dagegen stimmen.  
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Es sei schwierig über das zu sprechen, was über so viele Jahre lange diskutiert wor-

den sei, so Stadtrat Dr. Schuhmann. Von Stadtrat Stachel hab er nichts anderes er-

wartet, als was seine heutige Rede aufzeigen. Er rufe schon in Erinnerung, dass 

Stadtrat Stachel beim Wettbewerb mit dabei gewesen sei und bei der einstimmigen 

Jury mitgewirkt habe. Nur gegen eine einzige Stimme sei der Beschluss gefasst wor-

den, „alles zu prüfen und dann obliege die Entscheidung dem Stadtrat“. Hier habe 

Stadtrat Stachel nach Worten von Stadtrat Dr. Schuhmann mitgestimmt. Weiter habe 

die 75prozentige Mehrheit des Stadtrates für dieses Projekt, welches wohl am sorg-

fältigsten geprüft worden sei, nicht zur Kenntnis nehmen wollen und ein Bürgerbe-

gehren initiiert. Insofern habe man nun diese Situation. Stadtrat Dr. Schuhmann ver-

weist auf die vielen Diskussionen und die Information, dass es ohne Standort kein 

Gebäude geben werde. Der Standort in der Innenstadt sei gerade zu den Zeiten, als 

es um die Belebung dieser ging, viele Male geprüft und ohne Bedenken freigegeben 

worden. Nun habe man die Situation und der Grund der Ablehnung sollen die 130 

Parkplätze sein. Stadtrat Dr. Schuhmann rufe in Erinnerung, dass es bei keinem Pro-

jekt so viel Bürgerbeteiligung wie bei diesem gegeben habe. Er zeigt sich erfreut über 

das Vorgehen des Oberbürgermeisters. Heute gehe es darum einen Beschluss zu 

fassen. Er plädiere für eine möglichst einstimmige Einführung des Ratsbegehrens. 

Stadtrat Dr. Schuhmann sei davon überzeugt, etwas entstehen zu lassen, worum In-

golstadt von anderen Städten beneidet werde. An Stadtrat Stachel gewandt bittet er, 

dass dies nicht vor das Verwaltungsgericht gehe, um weitere Verzögerungen zu ver-

meiden. Er betont, faktenbasierte Dinge zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Stadtrat Stachel sei sich nicht sicher, ob Stadtrat Dr. Schuhmann ihn oder seine 

Fraktion anspreche. Er erinnere daran, dass nach der Kommunalwahl nicht zwangs-

weise eine Entscheidung aus dem Jahr 2019 oder davor automatisch von den Vertre-

tern der FW-Stadtratsfraktion stillschweigend übernommen werde. Er verweist auf 

sein Recht der eigenen Meinungsbildung und dieses nehme er sich auch. Was Stadt-

rat Stachel nicht gefalle sei die Wortwahl, wenn Stadtrat Dr. Schuhmann sage, er be-

anspruche. Das einzige was Stadtrat Stachel beanspruche, sei die Bürger ernst zu 

nehmen. Das Thema Verwaltungsgericht wolle er dahingehend beantworten, dass 

dies nicht in den Händen der Fraktion oder im Zuständigkeitsbereich der FW liege. 

Dies liege bei den Vertretern des Bürgerbegehrens, welche sich sicherlich beraten 

werden. Ob hier eine Klage erhoben werde oder nicht, könne er nicht steuern. Dies 

sei zur Kenntnis zu nehmen und hänge mit Sicherheit auch maßgeblich vom heutigen 

Verhalten ab.  
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Stadtrat Rehm spricht seinen Dank an Stadtrat Stachel für diesen Bürgerentscheid 

aus. Weiter bedankt er sich beim Oberbürgermeister für die Initialisierung dieses 

Ratsbegehrens. Die AfD-Stadtratsfraktion begrüße und unterstütze dieses Ratsbe-

gehren ausdrücklich. Dies sei für seine Fraktion gelebte direkte Demokratie hier in In-

golstadt. Dieser Standort sei schon immer umstritten gewesen, was das letzte Hea-

ring im Stadttheater bewiesen habe. Darüber hinaus sei die AfD davon überzeugt, 

dass die Ingolstädter Bevölkerung sich nicht mehrheitlich für diesen Standort aus-

spreche. Insofern werde die AfD-Stadtratsfraktion bei beiden Punkten seine Zustim-

mung signalisieren.  

 

Stadtrat Pauling verweist auf allgemeines zur Demokratie und zum Bürgerbegehren. 

Bürgerbegehren seien von den westlichen Staaten nicht zum Spaß eingeführt wor-

den. Dies kam aus einem Bedürfnis heraus. Hiermit wolle man das Handeln des 

Staates näher an die Bedürfnisse der Bürger orientieren. Die repräsentative Demo-

kratie müsse gestärkt werden, weil diese von vielen Kommentatoren in einer schwe-

ren Krise verortet worden sei. Derzeit gebe es zwei Bürgerbegehren, für dies an die 

5.000 Stimmen gesammelt worden seien. Nun habe man zweimal die Situation, dass 

das Ganze aus rechtlichen Gründen abgelehnt wurde. Hier muss man ehrlich sein, 

dass diese Bürgerbegehren auch einen Großteil der Stimmen bekommen hätten, 

wenn es eine korrekte Formulierung gewesen sei. Laut eines Kanzleikollegen be-

stehe auch immer die Möglichkeit, im Sinne der Bürger dies abzulehnen. Es müsse 

für jeden Bürger möglich sein, etwas zu formulieren, ohne ein Jurastudium abgelegt 

zu haben. Wenn man eine solche Situation öfter habe, dann verkehre sich das ei-

gentliche Ziel eines Bürgerbegehrens ins Negative. Stadtrat Pauling zeigt sich über 

den Vorschlag des Oberbürgermeisters hinsichtlich eines Ratsbegehrens erfreut. Es 

helfe nichts, nur die Vergangenheit zu betrachten, wenn man nicht auch was in die 

Zukunft mitnehme. Eine vorherige Aufklärung sei auch im Sinn der nun anfallenden 

Kosten sinnvoll.  

 

Oberbürgermeister Dr. Scharpf stellt klar, dass dies ein genereller Grundsatz des 

Bürgerbegehrens sei, dies rechtlich bürgerbegehrensfreundlich auszulegen. Dies 

habe bereits Herr Dr. Spieß deutlich gemacht. Die gesamte Auslegung des Rechts-

gutachtens sei bürgerbegehrensfreundlich ausgestaltet. Aber an den Stellen, wo es 

nicht mehr rechtlich haltbar sei, müsse dies abgelehnt werden. Oberbürgermeister 

Dr. Scharpf sei auch nicht davon begeistert gewesen, als er gehört habe, dass dies 

an den rechtlichen Gründen scheitere. Er finde es unglücklich, dass es innerhalb kür-
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zester Zeit zwei Bürgerbegehren in der Stadt gebe und diese aus juristischen Grün-

den als unzulässig zur Abstimmung gestellt werden müssen. Oberbürgermeister Dr. 

Scharpf betont, dass er dies nicht zum Spaß mache. Er habe kein Problem damit ge-

habt, wenn der Anwalt dies als rechtlich zulässig erklärt hätte. Unglücklich sei, dass 

das Bürgerbegehren wieder mal auf einen Bebauungsplan abziele. Hier lauern so 

viele juristische Fallstricke. Die Gefahr der rechtlichen unzulässig sei ziemlich hoch. 

Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, warum beim Bürgerbegehren nicht einfach auf 

die Projektgenehmigung abgezielt werde. Dadurch wären wesentlich weniger juristi-

sche Fallstricke drinnen gesteckt und dies wäre mit Sicherheit rechtlich zulässig ge-

wesen. Aber so zu entscheiden, wenn der Bebauungsplan zur Abstimmung stehe, 

dann stimme auch nicht, dass man sage urbanes Wohnen sei auch ohne die Kam-

merspiele denkbar. Dies sei grundsätzlich richtig, aber nicht, wenn man den Bebau-

ungsplan zur Abstimmung stelle und diesen zu Fall bringe. Somit bringe man auch 

das urbane Wohnen zu Fall. Aber wenn vorher nichts als Begründung angegeben 

worden sei, sei dies unzulässig. Er bittet für künftig darum, nicht zu versuchen, den 

Bebauungsplan zu Fall zu bringen.  

 

Stadtrat Grob beantrag eine zehnminütige Sitzungspause. 

 

Sitzungspause. 

 

Oberbürgermeister Dr. Scharpf gibt zu Protokoll, dass sich die Anzahl der Stadtrats-

mitglieder verändert habe. Anwesend seien 47 Mitglieder. Stadtrat Dr. Lösel, Stadträ-

tin Segerer haben sich verabschiedet und Stadträtin Peters ist eingetroffen.  

 

Mit der Mehrheit der Stimmen: 

 
1. Es wird gemäß Art. 18a Abs. 8 BayGO festgestellt, dass das am 15.3.2022 einge-

reichte Bürgerbegehren „Keine Kammerspiele an der Schutterstraße!“ unzulässig 
ist.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 7 Abs. 5 Satzung zur Durchführung von 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden vom 27. August 2015 (AM Nr. 37 vom 
9.9.2015) die vertretungs-berechtigten Personen des Bürgerbegehrens unverzüg-
lich entsprechend förmlich zu bescheiden. 

  

 2 . Ratsbegehren Kammerspiele 
(Referent: Herr Müller) 
Vorlage: V0284/22 

  
 Antrag: 
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1. Es wird gem. Art. 18a Abs. 2 GO ein Bürgerentscheid mit folgender Fragestellung 

durchgeführt: 
“Sind Sie dafür, dass die Stadt mit dem Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 100 
Ä III “Kammerspiele” an den planungsrechtlichen Grundlagen für Kammerspiele, 
urbanes Wohnquartier sowie Grünflächen festhält, diese fortführt und abschließend 
umsetzt?” 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, einen 

Stimmzettel zu entwerfen und den Bürgerentscheid durchzuführen. 
 

3. Zum Abstimmungsleiter wird der Referent des Referats III, Herr Dirk Müller, zu sei-
nem Stellvertreter der Leiter des Bürgeramts bestellt. 

 
4. Die Finanzierung im Haushaltsjahr 2022 erfolgt über die Haushaltsstelle 052000.6* 

in Höhe von ca. 220.000 Euro über das Budget des Referates III gedeckt. Sollten 
die Mittel des Referatsbudgets erschöpft sein, greifen die Mittel der Schlüsselzu-
weisung. 

 
 
Damit alle Bürger den Text des Ratsbegehrens verstehen, regt Stadträtin Bulling-

Schröter eine andere Formulierung an. Ihr Eindruck sei, dass dies schwierig formuliert 

sei.  

 

Oberbürgermeister Dr. Scharpf stimmt seiner Vorrednerin zu. Ihm wäre am liebsten 

die Frage gewesen „Sind sie für die Kammerspiele an der Schutterstraße – ja oder 

nein?“ Die Ausgangsfrage ziele allerdings auf den Bebauungsplan ab.  

 

Der Ansatz bei der Fragestellung sei, die Fragestellung des Bürgerbegehrens aufzu-

greifen und so zu formulieren, dass man einerseits spiegelbildlich ist und letztendlich 

dem Anliegen des Bürgerbegehrens mit einer freundlicheren Auslegung gerecht wer-

den könne. Andererseits müsse den juristischen Vorgaben entsprochen werden, so 

Herr Dr. Spieß. Eine einfachere Fragestellung sei durchaus vorstellbar. Bei der Mei-

nungsumfrage müsse allerdings aufgepasst werden, da daraus eine Entscheidung re-

sultieren müsse. Bei einer Frage mit Entscheidungscharakter sei man rechtlich etwas 

eingeschränkt. Die vorgeschlagene Fragestellung von Oberbürgermeister Dr. Scharpf 

halte Herr Dr. Spieß für schwierig. Um eine klare Entscheidung und einen Handlungs-

auftrag weitergeben zu können, müsse ergänzt werden, dass eine Umsetzung der 

Kammerspiele an der Schutterstraße erfolgen solle.  

 

Stadtrat Wittmann unterstreiche die Aussage von Stadträtin Bulling-Schröter. Er ver-

weist auf Aussagen der Bürger, welche sich gegen die Kammerspiele an diesem 

Standort ausgesprochen haben. Diese Aussage nehme auch er für sich in Anspruch. 
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Er habe sich immer für die Kammerspiele ausgesprochen, aber gegen diesen Stand-

ort, welcher seines Erachtens große Nachteile habe. An Oberbürgermeister Dr. 

Scharpf gewandt, zeigt er sich erfreut, dass die Bürger entscheiden werden. Diesen 

solle aber eine Entscheidungsgrundlage gegeben werden, welche sie verstehen. Er 

gehe davon aus, dass der Stadtrat eine Formulierung beschließen könne, ohne dass 

die Bürger juristischen Beistand benötigen. Stadtrat Wittmann spricht sich für das 

Ratsbegehren mit einer für den Bürger verständlichen Formulierung aus.  

 

Nach Worten von Oberbürgermeister Dr. Scharpf hätten dann die Bürger schon bei 

der Sammlung der Unterschriften diese Frage nicht verstehen können, da es hier 

auch um einen Bebauungsplan ging. Oberbürgermeister Dr. Scharpf traue den Ingol-

städter Bürgern schon zu, dass sie dies verstehen.  

 

Stadtrat Lange schließt sich den Ausführungen von Oberbürgermeister Dr. Scharpf 

an. Den Bürgern müsse schon mehr zugetraut werden. Nichts desto trotz müsse über 

die Formulierung des Antrags diskutiert werden. Er merkt an, dass er dies bereits zu 

Wochenbeginn angeregt habe. In der Formulierung gebe es zwei schwer verständli-

che Stellen, trotz einer verständlichen Überschrift. Mit einer solchen Fragestellung 

könne man die Bürger in die Irre führen. Aus seiner Sicht handelt es sich um einen 

eingeschobenen Nebensatz „urbanes Wohnen, sowie Grünflächen“. Fraglich sei, was 

damit zum Ausdruck gebracht werden wolle. Wolle man den gesamten Bebauungs-

plan mit Umgriff zum Ausdruck bringen. Aber die Frage sei, ob dies überhaupt not-

wendig ist. Auch über die drei Verben am Ende des Antrags müsse diskutiert werden. 

Diese beziehen sich auf die planungsrechtlichen Grundlagen. Die Aussage die pla-

nungsrechtlichen Grundlagen fortzuführen und diese abschließend umzusetzen, sei 

aus seiner Sicht sehr kompliziert. Er kenne in diesem Zusammenhang nur das Verb 

„schaffen“. Somit seien die planungsrechtlichen Grundlagen seines Erachtens nicht 

erforderlich. Wenn sich der Stadtrat auf „schaffen“ einigen könne, sei dies eine deutli-

che Vereinfachung der Antragsziffern.  

 

Im Hinblick auf die Verben gebe Oberbürgermeister Dr. Scharpf Stadtrat Lange recht. 

Dies sei seines Erachtens redundant und ausreichend. „Seien sie dafür die planungs-

rechtlichen Grundlagen umzusetzen“, könne bei diesem Einschub schon gesagt und 

dabei belassen werden. Genau aus diesen drei Bestandteilen bestehe der Bebau-

ungsplan. Aus den Kammerspielen, dem urbanen Wohnen und aus dem Grünzug. In-

sofern sei Oberbürgermeister Dr. Scharpf dafür, dies so zu belassen.  
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Stadtrat Werner verweist auf den großen Erfolg des Theaters und die Frustration der 

Mitarbeiter im Hinblick auf die langen anhaltenden Diskussionen. Zum Text des Rats-

begehrens merkt er an, dass es die Idee des Bürgerbegehrens gewesen sei, den Be-

bauungsplan mit aufzugreifen. Das sich nun das Ratsbegehren mit diesem Bebau-

ungsplan auseinandersetzen müsse, sei eine logische Folgerung. Hier habe man es 

nicht mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu tun, sondern mit einem der 

etwas darüber hinaus gehe. Wenn dies ein vorhabenbezogener Bebauungsplan sei, 

wo es nur um die Kammerspiele gehe, dann wäre dies relativ einfach gewesen. Dies 

sei es aber nun ausdrücklich nicht. Stadtrat Werner weist darauf hin, dass dieser Be-

bauungsplan keine neue Erfindung dieser Amtsperiode sei, denn dieses Verfahren sei 

schon älter. Deswegen müsse man sich mit diesem Bebauungsplan mit all seinen Be-

standteilen auseinandersetzten und insofern sei genau diese Formulierung richtig. 

Aber wenn nun eingelenkt werde, dass die drei Verben am Schluss nicht benötigt 

werden, könne man sich schnell drauf einigen, dass man vor den letzten Wörtern ei-

nen Punkt mache. Wichtig sei, dass der entscheidende Punkt, dieser Bebauungsplan 

mit aufgegriffen werde. Die SPD-Stadtratsfraktion verteidige diesen in all seinen Be-

standteilen.  

 

Stadtrat Dr. Lösel merkt an, dass der vorliegende Text zweimal gelesen werden 

müsse, um ihn zu verstehen. Dies mache sicherlich viele Leute in der Wahlkabine un-

sicher. Seines Erachtens solle der Text so einfach wie möglich sein. Stadtrat Dr. Lösel 

stellt den Antrag, dass der Stadtrat nochmals darüber befinden solle, einen einfache-

ren Text zu finden. Eine einfache Gestaltung sei sowohl für die Befürworter als auch 

für die Gegner sinnvoll. Zum urbanen Leben habe es in der Bevölkerung nie eine Dis-

kussion gegeben. Insofern gehöre dies vom Satzumfang mit aufgenommen. All das, 

was nicht zur Debatte stehe, solle ausgeschlossen werden.  

 

Bürgermeisterin Dr. Deneke-Stoll zeigt sich über eine juristisch saubere Fassung er-

freut. Die Bürger müssen bei der Entscheidung mitgenommen werden. Fraglich sei, 

ob das Hauptthema, die Projektgenehmigung, in die jetzige Diskussion mit aufgenom-

men werden solle. Sie regt an, den Beschluss dahingehend zu fassen, das Bebau-

ungsplanverfahren für die Kammerspiele an der Schutterstraße und das urbane Woh-

nen in Klammern zu setzen. Den Grünring einfach fortzusetzen, sei für sie eine Frage-

stellung des Bebauungsplanes für die Kammerspiele an der Schutterstraße. Dies 

komme in der jetzigen Fragestellung im Bürgerbegehren vor und könne durchaus auf-

genommen werden. Die Freiheit habe man auch, wenn dies nicht Gegenstand der Ab-

lehnung bei Punkt 1 der Entscheidung des Stadtrates sei.  
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Das Problem sei dadurch entstanden so Herr Dr. Spieß, dass die Fragestellung des 

Bürgerbegehrens auf den Bebauungsplan abziele. Ziel war, nicht noch einen anderen 

Ansatz zu wählen. Wenn nun aber der Bebauungsplan zum Gegenstand der Frage 

des Ratsbegehrens gemacht werde, könne juristisch darauf bestanden werden, das 

urbane Gebiet und die Grünflächen nicht auszunehmen. Auch wenn dies in der politi-

schen und öffentlichen Diskussion so gut wie keine Rolle spiele. Möglich sei aller-

dings, beides zu verbinden und den Bebauungsplan fortzuführen, wie dies auch in der 

Fragestellung des Bürgerbegehrens gemacht worden sei. Die Verben am Ende kön-

nen zusammengefasst werden. Es bestehe auch die Möglichkeit, alleine auf die Um-

setzung der Projekte die Planung fortzuführen und die Projektgenehmigung für den 

Bau der Kammerspiele umzusetzen. Dies ließe sich nach Worten von Herrn Dr. Spieß 

auch verbinden.  

 

Wo dies möglich sei, wünsche sich auch Stadträtin Leininger eine möglichst ausführli-

che Vereinfachung. Sie glaube, dass sich der Stadtrat mit dieser Formulierungs-

schwierigkeit verzwecke. Stadträtin Leininger denke hier etwas zu verkürzen, sei aber 

auch der Meinung, dass man im Prinzip so stehen bleiben müsse, um die Rechtssi-

cherheit zu gewähren. Umso mehr komme es auf die Information für die Bürger an. 

Diese können auf den Stadtseiten einen ausführlichen Faktencheck machen. Dies sei 

ohnehin die Grundvoraussetzung für diese Entscheidung und auch den Bürgern zu-

mutbar. Stadträtin Leininger habe hier nicht die Großen bedenken. Nochmals auf die 

Straße zu gehen, sei ein kleiner Kulturkampf. Weiter merkt sie an, dass sich ein gro-

ßer Konsens für das Ratsbegehren im Plenum abzeichne. Dies sei richtig und wichtig. 

Sie verweist nochmals darauf, dass der Stadtrat kein Ratsbegehren machen müsse, 

da es einen gültigen Stadtratsbeschluss mit einer Dreiviertelmehrheit über die Partei-

grenzen hinweg gebe. Stadträtin Leininger glaube, dass es Zeit sei, dies zu präsentie-

ren. Sie sehe viele Kulturmenschen in der CSU und möchte die Schärfe von vorhin 

herausnehmen. Der Stadtrat könne es sich einfach machen, aber dieser spricht sich 

für die Bürgerbefragung, welche ganz wichtig sei, aus. Hier müsse eine politische Ent-

scheidung getroffen werden. Man brauche eine Wahrheit und Klarheit. Die Stadträte, 

welche sich jahrelang mit diesem Thema beschäftigt haben, haben es unterschätzt, 

dass die Bürger dies nicht wirklich im Ganzen nachvollziehen können. Nun habe der 

Stadtrat die Möglichkeit und auch die Pflicht, noch einmal alles hochzufahren und alle 

Informationen zu bieten. Dieser Bau sei für Ingolstadt von großer Bedeutung. Es ent-

steht ein zeitgenössischer Kulturbau. Dieser Bau stehe für die Zukunft, mit dem sich 
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die junge Generation identifizieren könne. Stadträtin Leininger betont, dass ein selbst-

verständlicher Anspruch von Nachhaltigkeit gegeben sei. Insofern sei es wichtig einen 

Ratsentscheid durchzuführen. 

 

Ob die Entscheidung zu TOP 1 beklagt werde, liege nicht in den Händen der FW-

Stadtratsfraktion, so Stadtrat Höbusch, sondern im Rahmen der Vertretungsberechtig-

ten des Bürgerbegehrens. Er gehe davon aus, dass im Hinblick auf das Ratsbegehren 

Einigkeit bestehe. Nach seinen Worten, sollen keine weiteren Runden gedreht wer-

den. Stadtrat Höbusch bittet um einen Formulierungsvorschlag seitens der anwesen-

den Juristen. Wichtig sei, dass sich der Stadtrat dazu einige. Dieser habe das Recht 

der Initiatoren des Bürgerbegehrens gerade als unzulässig beschlossen und gehe ge-

gen diese Formulierung entsprechend vor. Dieser Gefahr sollte bei der vorhandenen 

großen Einigkeit entgegengewirkt werden. 

 

Das Thema Bebauungsplan sei bereits angesprochen worden. Genau hierum gehe 

es, so Stadtrat Lange. Der Stadtrat habe am 18.06.2020 beschlossen, einen Bebau-

ungsplan hier aufzustellen. Dies war der erste Schritt für diesen Aufstellungsbe-

schluss. Stadtrat Lange plädiere, bei der Begriffsdefinition und der Überschrift des Be-

bauungsplanes zu bleiben. Denn es sei so ganz klar, welcher Bebauungsplan ge-

meint sei.  

 

Es stehe außer Frage, dass ein Ratsbegehren beschlossen werden solle, so Stadtrat 

Stachel. Die Diskussion gehe nur noch um die Formulierung der Fragestellung. An die 

Juristen gewandt fragt er nach, weshalb es zwingend notwendig sei, sich in der Rats-

begehrensfragestellung zu verkomplizieren, nur weil das Bürgerbegehren eine kompli-

zierte Fragestellung aufgeworfen habe. Die Bürger, die ihre Unterschrift geleistet ha-

ben, haben keine Intension zum Thema urbanes Wohnen ausdrücken wollen. Auch 

habe man nie die Intension gehabt, etwas zum Thema Grünflächen auszudrücken. 

Nach Worten von Stadtrat Stachel ging es immer nur um die Kammerspiele am 

Standort Schutterstraße. Wenn irgendeine Möglichkeit gefunden werde, dies in das 

Zentrum der Fragestellung zu bringen, habe man allen einen großen Dienst erwiesen. 

Die Intension des Bürgerbegehrens werde in gewisser Weise wieder aufgegriffen und 

beantwortet. Seines Erachtens falle so das Klagerisiko deutlich geringer aus. Die Fra-

gestellung des Ratsbegehrens auf die Projektgenehmigung zu beziehen halte er für 

außerordentlich zielführend. Die Ablehnung des Bürgerbegehrens zur Rahmenpla-

nung sei beschieden. Dies sei nur bei einer Klage problematisch. Er sehe kein Risiko 
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einer Klage, wenn jetzt nicht mehr zum Thema urbanes Wohnen oder Grünflächen 

entschieden werde.  

 

Nachdem breiter Konsens in Bezug auf das Ratsbegehren bestehe, regt Oberbürger-

meister Dr. Scharpf an, eine einfache Formulierung zu wählen. Der Bezug auf die 

Projektgenehmigung sollte mit aufgeführt werden, um auf den Stadtratsbeschluss 

vom 14.12.2021 hinzuweisen. Diese Grundlage sei wichtig, so der Oberbürgermeis-

ter. Insofern solle die Frage lauten: „Sind sie dafür die Kammerspiele an der Schutter-

straße zu bauen (Umsetzung der Projektgenehmigung des Stadtrates vom 

14.12.2021)? 

Diese Fragestellung müsse als Grundlage zur Nummer eins genommen und entspre-

chend abgeändert werden, damit stehen dann die gesamten Antragsziffern eins bis 

vier zur Abstimmung.  

 

Mit allen Stimmen:  

 

1. Es wird gem. Art. 18a Abs. 2 GO ein Bürgerentscheid mit folgender Fragestel-

lung durchgeführt: 

 

Frage „Sind sie dafür die Kammerspiele an der Schutterstraße zu bauen 

(Umsetzung der Projektgenehmigung des Stadtrates vom 14.12.2021)? 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, 

einen Stimmzettel zu entwerfen und den Bürgerentscheid durchzuführen. 
 
3. Zum Abstimmungsleiter wird der Referent des Referats III, Herr Dirk Müller, zu 

seinem Stellvertreter der Leiter des Bürgeramts bestellt. 
 

4. Die Finanzierung im Haushaltsjahr 2022 erfolgt über die Haushaltsstelle 
052000.6* in Höhe von ca. 220.000 Euro über das Budget des Referates III 
gedeckt. Sollten die Mittel des Referatsbudgets erschöpft sein, greifen die Mittel 
der Schlüsselzuweisung. 

  

 

 


